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 Veröffentlicht am 18.09.1992

Index

37/02 Kreditwesen

Norm

KWG 1979 §5 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Mit der Konzession zum Betrieb von Bankgeschäften wird unter anderem festgestellt, daß die beabsichtigte Tätigkeit

dem örtlichen Bedarf (und dem volkswirtschaftlichen Interesse) entspricht.
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